
Abkürzungen: GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, VOBl. = Verordnungsblatt Berlin Teil  I bzw. Teil  II, BGBl.  = Bundesgesetzblatt Teil  I, II bzw. III, 
GVABl. = Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblatt für Berlin, GBl. = Gesetzblatt der DDR Teil I bzw. Teil II, ABl. = Amtsblatt für Berlin

 9.4.2024  Erste Verordnung zur Festsetzung des Mindestentgelts nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des  
 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (Erste Vergabemindestentgeltverordnung). . . . . . . . . . 114 
7102-9-3

 9.4.2024  Zweite Verordnung zur Erhöhung des Mindestlohns nach § 9 Absatz 1 des Landesmindestlohngesetzes  
(Zweite Berliner Mindestlohnverordnung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
703-1-2

 16.4.2024  Verordnung über die Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben durch Dienstkräfte der Polizei  
(Polizeidienstkräfteverordnung – PDieVO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
2011-1-11; 2011-1-5

Gesetz- und 
Verordnungsblatt

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

80. Jahrgang Nr. 14 Berlin, den 27. April 2024 03227

Art.-Nr. 76494414 113



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      80. Jahrgang      Nr. 14     27. April 2024114

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth
Telefon: 02233 / 3760 -7000, Telefax 02233 / 3760 -7201
Kundenservice: Telefon 02631 / 801-2222, 
E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com, www.wolterskluwer.de

Druck:
Druckhaus Tecklenborg, Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Bezugspreis:
Vierteljährlich 18,65 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswöchiger Kündigungsfrist 
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte 
Steuersatz beträgt 7% für das Printprodukt und 19% für die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 1,60 €

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin
Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/justva

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Wolters-Kluwer-Straße 1• 50354 Hürth

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG

Auf Grund des § 9 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des 
Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes vom 22. April 2020 
(GVBl. S. 276), das durch Gesetz vom 8. Dezember 2022 (GVBl. 
S. 718) geändert worden ist, verordnet der Senat:

§ 1
Die Höhe des nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Berliner 

Ausschreibungs- und Vergabegesetzes vom 22. April 2020 (GVBl. 
S. 276), das durch Gesetz vom 8. Dezember 2022 (GVBl. S. 718) 
geändert worden ist, zu zahlenden Mindestentgelts je Zeitstunde 
wird auf 13,69 Euro brutto festgesetzt.

§ 2
Diese Verordnung tritt am ersten Tag des auf die Verkündung im 

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin folgenden Monats in Kraft.

Berlin, den 9. April 2024

Der Senat von Berlin

Kai  W e g n e r
Regierender Bürgermeister

Franziska  G i f f e y
Senatorin für Wirtschaft,  

Energie und Betriebe

Erste Verordnung
zur Festsetzung des Mindestentgelts nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3  

des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes  
(Erste Vergabemindestentgeltverordnung)

Vom 9. April 2024
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Auf Grund des § 9 Absatz 2 des Landesmindestlohngesetzes vom 
18. Dezember 2013 (GVBl. S. 922), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl. S. 30) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

§ 1
Der Mindestlohn nach § 9 Absatz 1 des Landesmindestlohngeset-

zes wird auf 13,69 Euro (brutto) je Zeitstunde festgesetzt.

§ 2
Diese Verordnung tritt am ersten Tag des auf die Verkündung im 

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin folgenden Monats in Kraft.

Berlin, den 9. April 2024

Der Senat von Berlin

Kai  W e g n e r 
Regierender Bürgermeister

Cansel  K i z i l t e p e
Senatorin für Arbeit,  

Soziales, Gleichstellung,  
Integration, Vielfalt und  

Antidiskriminierung

Zweite Verordnung
zur Erhöhung des Mindestlohns nach § 9 Absatz 1 des Landesmindestlohngesetzes  

(Zweite Berliner Mindestlohnverordnung)
Vom 9. April 2024
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§ 3 
Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Objektschutz

Den Polizeibeschäftigten im Objektschutz werden die nachste-
henden polizeilichen Befugnisse übertragen, soweit sie zur Erfül-
lung der Aufgaben nach § 2 erforderlich sind:
1. Auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgeset-

zes:
a) Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme gemäß § 15,
b) Allgemeine Befugnisse gemäß § 17 Absatz 1 und 2,
c) Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebungen gemäß § 18,
d) Identitätsfeststellung gemäß § 21,
e) Prüfung von Berechtigungsscheinen gemäß § 22,
f) Datenerhebungen an gefährdeten Objekten gemäß § 24a,
g) Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen zur Eigensi-

cherung und zum Schutz von Dritten gemäß § 24c,
h) Datenabfragen, Datenabgleich gemäß § 28,
i) Platzverweisung gemäß § 29 Absatz 1,
j) Gewahrsam gemäß § 30,
k) Durchsuchung von Personen gemäß § 34,
l) Durchsuchung von Sachen gemäß § 35,
m) Betreten von Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen so-

wie anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen und 
Grundstücken gemäß § 36 Absatz 5,

n) Umsetzung von Fahrzeugen gemäß § 37a,
o) Sicherstellung gemäß § 38,
p) Datenspeicherung, -veränderung, -nutzung gemäß § 42,
q) Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs ge-

mäß § 44 und
r) Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des 

öffentlichen Bereichs gemäß § 45;
2. auf Grund des § 8 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der 

Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. September 2021 
(GVBl. S. 1117) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung in Verbindung mit dem Verwaltungs-Vollstreckungsge-
setz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
201-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung:
a) Ersatzvornahme gemäß § 10 und
b) Anwendung unmittelbaren Zwanges gemäß § 12 nach den 

Vorschriften des Gesetzes über die Anwendung unmittelba-
ren Zwanges bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch 
Vollzugsbeamte des Landes Berlin vom 22. Juni 1970 
(GVBl. S. 921), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Dezemeber 2023 (GVBl. S. 459) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung mittels:
aa) Körperlicher Gewalt im Sinne von § 2 Absatz 2,
bb) Schusswaffengebrauch zur Verhinderung rechtswidriger 

Taten gemäß § 11,
cc) Gebrauch von Hiebwaffen und Reizstoffen gemäß §§ 19 

und 21b sowie

Auf Grund des § 5 Absatz 2 des Allgemeinen Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2023 (GVBl. S. 459) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

Inhaltsübersicht

§ 1 Polizeidienstkräfte mit Vollzugsaufgaben
§ 2 Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Objektschutz
§ 3 Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Objektschutz
§ 4   Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Gefangenenbewa-

chungsdienst
§ 5  Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Gefangenenbewa-

chungsdienst
§ 6  Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Sicherheits- und 

Ordnungsdienst
§ 7  Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Sicherheits- und 

Ordnungsdienst
§ 8 Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Ermittlungsdienst
§ 9 Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Ermittlungsdienst
§ 10  Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Abschnittskommis-

sariat
§ 11  Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Abschnittskommis-

sariat
§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1 
Polizeidienstkräfte mit Vollzugsaufgaben

Dienstkräfte im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 des Allgemeinen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (GVBl. S. 459) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sind
1. die Polizeibeschäftigten im Objektschutz (§§ 2 und 3),
2. die Polizeibeschäftigten im Gefangenenbewachungsdienst (§§ 4 

und 5),
3. die Polizeibeschäftigten im Sicherheits- und Ordnungsdienst 

(§§ 6 und 7),
4. die Polizeibeschäftigten im Ermittlungsdienst (§§ 8 und 9) und
5. die Polizeibeschäftigten im Abschnittskommissariat (§§ 10 und 

11),
soweit sie als Beschäftigte des Landes Berlin auf Dauer bestimmte 
Aufgaben wahrnehmen.

§ 2 
Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Objektschutz

Der Einsatz von Polizeibeschäftigten im Objektschutz dient der 
Entlastung der Vollzugspolizei bei den Aufgaben des Objektschut-
zes. Die Polizeibeschäftigten im Objektschutz können auch zur Un-
terstützung und Entlastung der Vollzugspolizei bei der Wahrneh-
mung von Aufgaben der Überwachung des ruhenden Verkehrs ein-
gesetzt werden.

Verordnung
über die Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben durch Dienstkräfte der Polizei  

(Polizeidienstkräfteverordnung – PDieVO)
Vom 16. April 2024
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l) Sicherstellung gemäß § 38,
m) Datenspeicherung, -veränderung, -nutzung gemäß § 42,
n) Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs ge-

mäß § 44 und
o) Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des 

öffentlichen Bereichs gemäß § 45;
2. auf Grund des § 8 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der 

Berliner Verwaltung in Verbindung mit dem Verwaltungs-Voll-
streckungsgesetz:
Anwendung unmittelbaren Zwanges gemäß § 12 nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Anwendung unmittelbaren 
Zwanges bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugs-
beamte des Landes Berlin mittels:
a) Körperlicher Gewalt im Sinne von § 2 Absatz 2,
b) Schusswaffengebrauch gegen Ausbrecher oder bei Befrei-

ungsversuchen gemäß §§ 14 und 15,
c) Gebrauch von Hiebwaffen und Reizstoffen gemäß §§ 19 

und 21b sowie
d) Fesselung von Personen gemäß § 20,
wobei das Recht zur Anwendung körperlicher Gewalt, zum Ge-
brauch von Schusswaffen und zum Einsatz von Hiebwaffen und 
Reizstoffen in den Fällen der Notwehr, der Nothilfe und des 
Notstands unberührt bleibt;

3. auf Grund der Strafprozessordnung:
a) Vorführung zur und Zwangsanwendung bei der Durchset-

zung einer angeordneten körperlichen Untersuchung, Blut-
probe gemäß §§ 81a und 81c,

b) Durchführung und Zwangsanwendung bei einer angeordne-
ten erkennungsdienstlichen Behandlung und Identitätsfest-
stellung gemäß §§ 81b und 163b sowie

c)	 vorläufige	Festnahme	gemäß	§	127	Absatz	1	Satz	1;
4. auf Grund des Asylgesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 382) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung:
Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität gemäß 
§ 16;

5. auf Grund des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 390) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung:
Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität gemäß 
§ 49;

6. auf Grund der Straßenverkehrs-Ordnung:
Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten gemäß § 36 Ab-
satz 1;

7. auf Grund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten:
a) Auskunftsersuchen, Auskunftsverlangen, Ermittlungen ge-

mäß § 46 Absatz 1 in Verbindung mit § 163 Absatz 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung,

b) Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gemäß § 46 Absatz 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit 
§ 163b Absatz 1 Satz 1 und 2 der Strafprozessordnung,

c) Vorführung zur und Zwangsanwendung bei der Durchset-
zung einer angeordneten körperlichen Untersuchung, Blut-
probe gemäß § 46 Absatz 1 und 4 in Verbindung mit §§ 81a 
und 81c der Strafprozessordnung sowie

d) Durchführung und Zwangsanwendung bei einer angeordne-
ten erkennungsdienstlichen Behandlung und Identitätsfest-
stellung gemäß § 46 Absatz 1 in Verbindung mit §§ 81b, 
163b der Strafprozessordnung,

dd) Fesselung von Personen gemäß § 20,
wobei das Recht zur Anwendung körperlicher Gewalt, zum Ge-
brauch von Schusswaffen und zum Einsatz von Hiebwaffen und 
Reizstoffen in den Fällen der Notwehr, der Nothilfe und des 
Notstands unberührt bleibt;

3. auf Grund der Strafprozessordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 203) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung:
Vorläufige	Festnahme	gemäß	§	127	Absatz	1	Satz	1;

4. auf Grund der Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 
(BGBl. I S. 367), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 28. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 236) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung:
Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten gemäß § 36 Ab-
satz 1 sowie

5. auf Grund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. März 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 73) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung:
a) Auskunftsersuchen, Auskunftsverlangen, Ermittlungen ge-

mäß § 46 Absatz 1 in Verbindung mit § 163 Absatz 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung und

b) Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gemäß § 46 Absatz 1 
in Verbindung mit § 163b Absatz 1 Satz 1 und 2 der Straf-
prozessordnung,

soweit die Polizeibeschäftigten im Objektschutz zur Erteilung 
von Verwarnungen nach § 56 gemäß §§ 57 und 58 ermächtigt 
sind.

§ 4 
Aufgaben der Polizeibeschäftigten im  

Gefangenenbewachungsdienst
Der Einsatz von Polizeibeschäftigten im Gefangenenbewachungs-

dienst dient der Entlastung der Vollzugspolizei bei den Aufgaben der 
Gefangenenbewachung. Die Polizeibeschäftigten im Gefangenen-
bewachungsdienst können auch zur Unterstützung und Entlastung 
der Vollzugspolizei bei der Wahrnehmung von Aufgaben des Ob-
jektschutzes und der Überwachung des ruhenden Verkehrs einge-
setzt werden.

§ 5 
Befugnisse der Polizeibeschäftigten im  

Gefangenenbewachungsdienst
Den Polizeibeschäftigten im Gefangenenbewachungsdienst wer-

den die nachstehenden polizeilichen Befugnisse übertragen, soweit 
sie zur Erfüllung der Aufgaben nach § 4 erforderlich sind:
1. Auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgeset-

zes:
a) Allgemeine Befugnisse gemäß § 17 Absatz 1 und 2,
b) Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebungen gemäß § 18,
c) Identitätsfeststellung gemäß § 21,
d) Erkennungsdienstliche Maßnahmen gemäß § 23,
e) Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen zur Eigensi-

cherung und zum Schutz von Dritten gemäß § 24c,
f) Datenabfragen, Datenabgleich gemäß § 28,
g) Platzverweisung gemäß § 29 Absatz 1,
h) Gewahrsam gemäß § 30,
i) Durchsuchung von Personen gemäß § 34,
j) Durchsuchung von Sachen gemäß § 35,
k) Betreten von Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen so-

wie anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen und 
Grundstücken gemäß § 36 Absatz 5,
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Reizstoffen in den Fällen der Notwehr, der Nothilfe und des 
Notstands unberührt bleibt;

3. auf Grund der Straßenverkehrs-Ordnung:
Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten einschließlich des 
Anhaltens von Verkehrsteilnehmern gemäß § 36 Absatz 1 und 5;

4. auf Grund der Strafprozessordnung:
a) Maschineller Abgleich mit vorhandenen Daten gemäß 

§ 98c,
b)	 vorläufige	Festnahme	gemäß	§	127	Absatz	1	Satz	1,
c) Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gemäß § 163b Ab-

satz 1,
d) Datenverarbeitung für Zwecke des Strafverfahrens gemäß 

§ 483,
e) Datenverarbeitung für Zwecke künftiger Strafverfahren ge-

mäß § 484 und
f) Übermittlung gespeicherter Daten gemäß § 487 Absatz 1;

5. auf Grund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten:
a) Maschineller Abgleich mit vorhandenen Daten gemäß § 46 

Absatz 1 in Verbindung mit § 98c der Strafprozessordnung,
b) Auskunftsersuchen, Auskunftsverlangen, Ermittlungen ge-

mäß § 46 Absatz 1 in Verbindung mit § 163 Absatz 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung,

c) Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gemäß § 46 Absatz 1 
in Verbindung mit § 163b Absatz 1 der Strafprozessordnung,

d) Datenverarbeitung für Zwecke des Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens gemäß §§ 46 und 49c in Verbindung mit § 483 
der Strafprozessordnung,

e) Datenverarbeitung für Zwecke künftiger Ordnungswidrig-
keitenverfahren gemäß §§ 46 und 49c in Verbindung mit 
§ 484 der Strafprozessordnung und

f) Übermittlung gespeicherter Daten gemäß §§ 46 und 49c in 
Verbindung mit § 487 Absatz 1 der Strafprozessordnung,

soweit die Polizeibeschäftigten im Sicherheits- und Ordnungs-
dienst zur Erteilung von Verwarnungen nach § 56 gemäß §§ 57 
und 58 ermächtigt sind.

§ 8 
Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Ermittlungsdienst

Der Einsatz von Polizeibeschäftigten im Ermittlungsdienst dient 
der Unterstützung und Entlastung der Vollzugspolizei bei Ermitt-
lungstätigkeiten, soweit diese keine Bearbeitung durch Dienstkräfte 
der Vollzugspolizei erfordern.

§ 9 
Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Ermittlungsdienst

Den Polizeibeschäftigten im Ermittlungsdienst werden die nach-
stehenden polizeilichen Befugnisse übertragen, soweit sie zur Er-
füllung der Aufgaben nach § 8 dieser Verordnung erforderlich sind:
1. Auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgeset-

zes:
a) Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebung gemäß § 18,
b) Identitätsfeststellung gemäß § 21,
c) Datenabfragen, Datenabgleich gemäß § 28,
d) Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kos-

ten gemäß § 41,
e) Datenspeicherung, -veränderung, -nutzung gemäß § 42,
f) Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs ge-

mäß § 44 und
g) Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des 

öffentlichen Bereichs gemäß § 45;
2. auf Grund der Strafprozessordnung:

soweit die Polizeibeschäftigten im Gefangenenbewachungs-
dienst im Fall der Buchstaben a und b zur Erteilung von Ver-
warnungen nach § 56 gemäß §§ 57 und 58 ermächtigt sind.

Nehmen Polizeibeschäftigte im Gefangenenbewachungsdienst Auf-
gaben des Objektschutzes oder der Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs gemäß § 4 Satz 2 wahr, werden ihnen für die Dauer dieses 
Einsatzes die Befugnisse aus § 3 übertragen, soweit sie zur Erfül-
lung der Aufgaben nach § 2 erforderlich sind.

§ 6 
Aufgaben der Polizeibeschäftigten im  

Sicherheits- und Ordnungsdienst
Der Einsatz der Polizeibeschäftigten im Sicherheits- und Ord-

nungsdienst dient der Unterstützung und Entlastung der Vollzugs-
polizei, insbesondere bei den Aufgaben der Verkehrsüberwachung. 

Zum Zweck des Satzes 1 können sie im Streifendienst eingesetzt 
werden.

§ 7 
Befugnisse der Polizeibeschäftigten im  

Sicherheits- und Ordnungsdienst
Den Polizeibeschäftigten im Sicherheits- und Ordnungsdienst 

werden die nachstehenden polizeilichen Befugnisse übertragen, so-
weit sie zur Erfüllung der Aufgaben nach § 6 erforderlich sind:
1. Auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgeset-

zes:
a) Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme gemäß § 15,
b) Allgemeine Befugnisse gemäß § 17 Absatz 1 und 2,
c) Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebungen gemäß § 18,
d) Identitätsfeststellung gemäß § 21,
e) Prüfung von Berechtigungsscheinen gemäß § 22,
f) Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen zur Eigensi-

cherung und zum Schutz von Dritten gemäß § 24c,
g) Datenabfragen, Datenabgleich gemäß § 28,
h) Platzverweisung gemäß § 29 Absatz 1,
i) Gewahrsam gemäß § 30,
j) Durchsuchung von Personen gemäß § 34,
k) Durchsuchung von Sachen gemäß § 35,
l) Betreten von Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen so-

wie anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen und 
Grundstücken gemäß § 36 Absatz 5,

m) Umsetzung von Fahrzeugen gemäß § 37a,
n) Sicherstellung gemäß § 38,
o) Datenspeicherung, -veränderung, -nutzung gemäß § 42,
p) Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs ge-

mäß § 44 und
q) Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des 

öffentlichen Bereichs gemäß § 45;
2. auf Grund des § 8 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der 

Berliner Verwaltung in Verbindung mit dem Verwaltungs-Voll-
streckungsgesetz:
a) Ersatzvornahme gemäß § 10 und
b) Anwendung unmittelbaren Zwanges gemäß § 12 nach den 

Vorschriften des Gesetzes über die Anwendung unmittelba-
ren Zwanges bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch 
Vollzugsbeamte des Landes Berlin mittels:
aa) Körperlicher Gewalt im Sinne von § 2 Absatz 2,
bb) Gebrauch von Hiebwaffen und Reizstoffen gemäß §§ 19 

und 21b sowie
cc) Fesselung von Personen gemäß § 20,

wobei das Recht zur Anwendung körperlicher Gewalt, zum Ge-
brauch von Schusswaffen und zum Einsatz von Hiebwaffen und 
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c) Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kos-
ten gemäß § 41,

d) Datenspeicherung, -veränderung, -nutzung gemäß § 42,
e) Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs ge-

mäß § 44 und
f) Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des 

öffentlichen Bereichs gemäß § 45;
2. auf Grund der Strafprozessordnung:

a) Maschineller Abgleich mit vorhandenen Daten gemäß 
§ 98c,

b) Auskunftsersuchen, Auskunftsverlangen, Ermittlungen ge-
mäß § 163 Absatz 1 Satz 2,

c) Datenverarbeitung für Zwecke des Strafverfahrens gemäß 
§ 483,

d) Datenverarbeitung für Zwecke künftiger Strafverfahren ge-
mäß § 484 und

e) Übermittlung gespeicherter Daten gemäß § 487 Absatz 1;
3. auf Grund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten:

a) Maschineller Abgleich mit vorhandenen Daten gemäß § 46 
Absatz 1 in Verbindung mit § 98c der Strafprozessordnung,

b) Auskunftsersuchen, Auskunftsverlangen, Ermittlungen ge-
mäß § 46 Absatz 1 in Verbindung mit § 163 Absatz 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung,

c) Datenverarbeitung für Zwecke des Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens gemäß §§ 46 und 49c in Verbindung mit § 483 
der Strafprozessordnung,

d) Datenverarbeitung für Zwecke künftiger Ordnungswidrig-
keitenverfahren gemäß §§ 46 und 49c in Verbindung mit 
§ 484 der Strafprozessordnung und

e) Übermittlung gespeicherter Daten gemäß § 46 und § 49c in 
Verbindung mit § 487 Absatz 1 der Strafprozessordnung.

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben 
durch Dienstkräfte der Polizei vom 17. Februar 1993 (GVBl. S. 98), 
die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. März 2021 (GVBl. 
S. 318) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 16. April 2024

Der Senat von Berlin

Kai  W e g n e r
Regierender Bürgermeister

Iris  S p r a n g e r
Senatorin für Inneres und Sport

a) Maschineller Abgleich mit vorhandenen Daten gemäß 
§ 98c,

b) Auskunftsersuchen, Auskunftsverlangen, Ermittlungen ge-
mäß § 163 Absatz 1 Satz 2,

c) Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gemäß § 163b Ab-
satz 1 Satz 1 und 2,

d) Datenverarbeitung für Zwecke des Strafverfahrens gemäß 
§ 483,

e) Datenverarbeitung für Zwecke künftiger Strafverfahren ge-
mäß § 484 und

f) Übermittlung gespeicherter Daten gemäß § 487 Absatz 1;
3. auf Grund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten:

a) Maschineller Abgleich mit vorhandenen Daten gemäß § 46 
Absatz 1 in Verbindung mit § 98c der Strafprozessordnung,

b) Auskunftsersuchen, Auskunftsverlangen, Ermittlungen ge-
mäß § 46 Absatz 1 in Verbindung mit § 163 Absatz 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung,

c) Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gemäß § 46 Absatz 1 
in Verbindung mit § 163b Absatz 1 Satz 1 und 2 der Straf-
prozessordnung,

d) Datenverarbeitung für Zwecke des Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens gemäß §§ 46 und 49c in Verbindung mit § 483 
der Strafprozessordnung,

e) Datenverarbeitung für Zwecke künftiger Ordnungswidrig-
keitenverfahren gemäß §§ 46 und 49c in Verbindung mit 
§ 484 der Strafprozessordnung und

f) Übermittlung gespeicherter Daten gemäß § 46 und § 49c in 
Verbindung mit § 487 Absatz 1 der Strafprozessordnung.

§ 10 
Aufgaben der Polizeibeschäftigten im Abschnittskommissariat
Der Einsatz von Polizeibeschäftigten im Abschnittskommissariat 

dient der Unterstützung und Entlastung der Vollzugspolizei bei Er-
mittlungstätigkeiten in den Polizeiabschnitten im Rahmen der den 
Abschnittskommissariaten zugewiesenen Zuständigkeiten und Auf-
gaben, soweit diese keine Bearbeitung durch Dienstkräfte der Voll-
zugspolizei erfordern.

§ 11 
Befugnisse der Polizeibeschäftigten im Abschnittskommissariat
Den Polizeibeschäftigten im Abschnittskommissariat werden die 

nachstehenden polizeilichen Befugnisse übertragen, soweit sie zur 
Erfüllung der Aufgaben nach § 10 dieser Verordnung erforderlich 
sind:
1. Auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgeset-

zes:
a) Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebung gemäß § 18,
b) Datenabfragen, Datenabgleich gemäß § 28,
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